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Zürich, Ende Juli 1941.

An die Abonnenten der „Neuen Wege"!

Durch unfere Zufchrift vom 19. Mai fetzten wir Sie in Kenntnis
von der Verfügung der Preffekommiffion der Abteilung Preffe und
Funkfprueh im Armeeftab, durch welche die „Neuen Wege" auf un-
beftimmte Zeit unter Vorzenfur geftellt wurden. Gegen diefe neue
Maßregelung hat fowohl Herr Ragaz als Redaktor, wie auch die Vereinigung

„Freunde der Neuen Wege" als Herausgeberin der Zeitfchrift
eine Befchwerde an die eidgenöffifche Rekurskommiffion eingereicht.
Trotzdem wir uns keine Illufionen über die zur Zeit bei uns herrfchenden

Rechtsverhältniffe machten, wollten wir diefes formell beftehende
Rechtsmittel doch nicht unverfucht laffen; denn wenn wir auch kaum
erwarten konnten, daß unfere auf alte Schweizer Tradition gegründete
Auffaffung von der Freiheit der Ueberzeugung und des Wortes bei der
Rekurskommiffion Verftändnis finden würde, fo ließ uns doch die
wahrhaft klägliche, auch vom rein juriftifchen Standpunkt aus höchft
anfechtbare Begründung jener Verfügung einen günftigen, unfer Recht
fchützenden Entfcheid immerhin in den Bereich der Möglichkeit ziehen.
Schon die eine Tatfache, daß die beanftandeten Hefte der „Neuen
Wege" bereits unter einer „vorforglichen" Vorzenfur flanden und erft
nach Prüfung durch die Zenfurbehörde für die Zuftellung an die
Abonnenten freigegeben wurden, fchien uns die ganze Fragwürdigkeit
des Vorgehens gegen die „Neuen Wege" hinreichend zu beleuchten.
Wie wir nun aber bereits an der Generalverfammlung der Vereinigung
„Freunde der Neuen Wege" mitteilen mußten, und wie Ihnen
inzwifchen auch durch unfere Erklärung im „Aufbau" vom 25. Juli
bekannt geworden fein dürfte, hat indeffen die eidgenöffifche
Rekurskommiffion die beiden Befchwerden mit Entfcheid vom 21. Juni
abgewiefen, wovon wir am 15. Juli in Kenntnis gefetzt worden find.

Nachdem wir Sie feinerzeit orientiert haben über die „Begründung"

jener an den Lebensnerv unferer Zeitfchrift greifenden
Verfügung der Preffekommiffion; wollen wir Ihnen auch die Begründung
des Entfeheides der Rekurskommiffion nicht vorenthalten. Wir möchten

uns aber vorbehalten, Ihnen fpäter die verfchiedenen Dokumente
bekannt zu geben, damit Sie fich felber ein Urteil über diefes ganze
Rechtsverfahren bilden können. Darüber hinaus fcheint uns diefes

ganze Vorgehen gegen die „Neuen Wege" und ihren Redaktor von



prinzipieller Tragweite zu fein und einen nicht unwefentlichen Beitrag
zur fchweizerifchen Zeitgefchichte im 650. Jahr des Beftehens der
Eidgenoffenfchaft zu liefern.

Bevor wir auf den Entfcheid der eidgenöffifchen Rekurskommiffion
näher eingehen, wollen wir nicht unerwähnt laffen, daß derfelbe in
feiner Form recht vorteilhaft abflicht von dem Entfcheid, den feinerzeit

der Rechtsdienft der Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab

in unferer Rekursangelegenheit gegen die vom Preffeftab des
Territorialkommandos 6 verfügte „leichte Maßnahme" einer öffentlichen

Verwarnung unferes Redaktors getroffen hat. (Vgl. „Neue
Wege", Aprilhefl 1940.) Während der „Rechtsdienft" die Befchwerde
unferer Vereinigung überhaupt nie einer Antwort gewürdigt hat,
trotzdem unfere Legitimierung zu einer folchen nie beftritten worden
ift, und während die Auslaffungen des „Rechtsdienftes" in ihrer
Unbekümmertheit um den tatfächlichen Sachverhalt deutlich erkennen
ließen, daß er von unferen eingehenden Darlegungen und Richtig-
ftellungen keinerlei Notiz nahm, geht aus dem Entfcheid der
eidgenöffifchen Rekurskommiffion immerhin hervor, daß diefe unfere
Befchwerden wenigflens gelefen und von unferen Argumentierungen
in ordentlicher Weife Kenntnis genommen hat. Und wenn uns der
Sekretär der Rekurskommiffion im Einverftändnis mit deren Präfidenten

noch vor der — allerdings reichlich verfpäteten — rechtsgültigen
Ausfertigung des Entfeheides durch Expreßbrief vom Inhalt desfelben
Kenntnis gegeben hat, um unferer Generalverfammlung vom 13. Juli
eine Stellungnahme zu ermöglichen, fo lernten wir hier eine Korrektheit

und Höflichkeit im Verkehr kennen, deren wir durch unfere
Erfahrungen mit den verfchiedenen Inftanzen der Preffezenfur bereits
gründlich entwöhnt worden waren.

Ja, diefe Korrektheit und felbft Rechtlichkeit greift fogar von der
formellen Behandlung auf das eigentlich Sachliche über, wenn die
Gründe, die die Preffekommiffion für ihre Verfügung vorgebracht
hatte, von der Rekurskommiffion „nur zum Teil" anerkannt werden.
Gegenüber dem verblüffenden Argument der Preffekommiffion, daß
der Redaktor aus feiner gegenfätzlichen Einftellung zu einem der
kriegführenden Staaten kein Hehl machte, betont die Rekurskommiffion
immerhin, daß dies an und für fich noch kein Grund für einen Eingriff
wäre, da die Aeußerung einer Meinung grundfätzlich nicht verboten
fei; gefordert werde nur, daß fich die Beurteilung auf zuverläffige
Quellen flütze und frei von Beleidigungen fei, — eine Schranke, die
der Redaktor der „Neuen Wege" nach feiner Erklärung im Rekurs
grundfätzlich auch für fich anerkenne. Und wenn die Preffekommiffion
geltend gemacht hatte, daß die Artikel und Darftellungen des Redaktors

einer gänzlich einfeitigen Beurteilung entfprängen, fo hielt die
Rekurskommiffion folcher Argumentierung wiederum entgegen, daß
Einfeitigkeit bei der Information der Lefer, alfo in Tatfachenberichten,



vermieden werden foil, daß aber folche Einfeitigkeiten gar nicht namhaft

gemacht worden feien. Ja, es kommt doch wohl einer eigentlichen
Zurechtweifung gleich, wenn die Preffekommiffion auf ihren
Vorwurf, Ragaz habe fich durch die Wiedergabe einer Mitteilung aus der
amerikanifchen Zeitfchrift „Nation" der Verbreitung von „Gerüchten"
fchuldig gemacht, fich dahin belehren laffen muß, daß die Verbreitung
von Gerüchten nur verboten fei, foweit diefe nach ihrem Gegenftand
unter den Grunderlaß fallen. Da die von Ragaz erwähnten
Negermißhandlungen nun aber wirklich nicht zu jenen verbotenen Gegen-
fländen gehören, findet auch die Rekurskommiffion, daß bei diefer
Beanftandung „hätte gefagt werden muffen, unter welchem Gefichtspunkt

die Verbreitung der als unverbürgt gekennzeichneten Meldungen
gegen die Preffevorfchriften verftoßen foil". Offenbar konnte auch die
Rekurskommiffion nicht recht verftehen, worin denn eigentlich bei diefer
beanftandeten Stelle — es war das dritte jener drei aufgeführten
„Symptome für die vorfchriftswidrige Gefamteinftellung der Zeitfchrift
und ihres Redaktors" — die Vorfchriftswidrigkeit beftehen follte, und
wir hätten nur wünfchen mögen, daß die Rekurskommiffion in
ähnlicher Weife nach der behaupteten Vorfchriftswidrigkeit jener andern
Aeußerung gefragt hätte, in welcher Ragaz die Frage aufgeworfen
hatte, ob wohl die amerikanifche Hilfe für England noch rechtzeitig
kommen werde. Wenn die Rekurskommiffion auffallenderweife auf
diefe Beanftandung überhaupt nicht eingegangen ift, fo wollte fie damit
vielleicht eine gar zu deutliche Bloßflellung der Preffekommiffion
vermeiden, ift es doch immerhin eine etwas peinliche Sache, wenn die
Wächter über die öffentliche Meinung felber nicht mehr recht wiffen,
was denn eigentlich heute als vorfchriftsgemäß und was als vorfchrifts-
widrig zu gelten hat. Wir felber können lediglich vermuten, daß offenbar

das Wörtlein „rechtzeitig" als anftößig empfunden worden ift, —-
könnte doch aus diefem Wörtlein der Schluß gezogen werden, daß der
Redaktor der „Neuen Wege" eine folche „rechtzeitige" Hilfe begrüßen
und den davon erwarteten Sieg Englands wünfchen würde, ftatt in
wohlausgeglichener Zweifeitigkeit fowohl für die Sache der Demokratie,

als auch für die Sache der Diktatur Sympathie zu äußern oder
fall klüger noch im Sinne einer wirklich integralen Neutralität der
Gefinnung weder für jene Mächte, die die alten Begriffe von Recht und
Freiheit auf ihre Fahne gefchrieben haben, noch für jene, die die neue
Ordnung der Gewalt mit ihrer Herrfdiaft des Stärkern proklamierten,
fich auszufprechen.

Wenn fo die Rekurskommiffion „nur zum Teil" den von der
Preffekommiffion vorgebrachten Gründen für die Verhängung der
Vorzenfur beipflichten konnte — von den drei namhaft gemachten
„Symptomen einer vorfchriftswidrigen Gefamteinftellung" wird einzig
der wegen der Auslieferung der früheren Minifler Hilferding und
Breitfcheid gegen Frankreich erhobene Vorwurf als beleidigend und



infofern als Verfloß gegen die Preffevorfchriften beurteilt —, fo mag
man fich darüber verwundern, daß die Rekurskommiffion gleichwohl
zu einer Abweifung der Befchwerden gelangte und damit die fchwere
Verfügung der Vorzenfur als gerechtfertigt erklärte. Die von uns
angefochtene Berufung auf die „Gefamt-Tendenz" der Zeitfchrift vermag
nach der Auffaffung der Rekurskommiffion den fchweren Eingriff nur
dann zu rechtfertigen, wenn diefe Gefamt-Tendenz zu beftimmten
Verftoßen gegen die Preffevorfchriften führt oder doch führen kann.
Diefen Sachverhalt fieht fie nun tatfächlich gegeben, weil der Redaktor
„als Norm für feine Aeußerungen in den ,Neuen Wegen' nicht die
Ordnung des Grunderlaffes, der Grundfätze der Preffekontrolle und
die Weifungen der zufländigen Behörden anerkennen, fondern fich dabei

nach feinem eigenen Gewiffen richten will". Eine folche Einftellung
werde zu fortgefetzten Verftoßen gegen die Ordnung, die als die
maßgebende gelten muffe, führen. Der Redaktor trete in feinen monatlichen

Berichten über die Weltlage und die Kriegsereigniffe als Richter
auf, der Lob und Tadel nach allen Seiten austeile, ftatt fich im Urteil
über politifche und militärifche Entfcheidungen und Handlungen der
in den Krieg verwickelten Großmächte und der Staaten, die fich ihnen
anfchließen oder in den Krieg hineingezogen werden, die Mäßigung
aufzuerlegen, die der Neutralität, dem Stillefitzen im Ringen der Völker,

entfpreche. Als Beleg dafür, daß der Redaktor fich im Ausdruck
flicht fo zurückhalte, wie es gefordert werden muffe, und daß fein
Urteil und feine Kritik nicht frei von Beleidigungen fei, macht dann
die Rekurskommiffion ihrerfeits geltend, „daß im Februarheft S. 84
der europäifche Krieg als ein Krieg zwifchen Chrift und Antichrift
charakterifiert wird, und daß im Aprilheft S. 172 die in Jugoflawien
und Griechenland eindringenden deutfchen und italienifchen Truppen
mit den apokalyptifchen Reitern verglichen werden".

Diefe prinzipielle Einftellung der Rekurskommiffion, das heißt
derjenigen Inftanz, die zur Zeit letztlich entfcheidet, was in der Schweiz
gefagt und was nicht gefagt werden darf, fcheint uns von größter
Tragweite zu fein, wird darin doch als oberfte Norm für jede öffentliche

Meinungsäußerung, für alles öffentliche Reden und Zeugen — der
Grunderlaß der Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab vom
8. September 1939, die Grundfätze der Preffekontrolle der gleichen
Abteilung vom 6. Januar 1940, und die Weifungen der zufländigen
Behörden, wie fie faft täglich einem Redaktor ins Haus gefchickt werden,

aufgeftellt. Wenn derart die Ordnung des Grunderlaffes, der
Grundfätze der Preffekontrolle und die Weifungen der zufländigen
Zenfurorgane zur höchften Inftanz erhoben werden, deren Autorität,
Heiligkeit und Gültigkeit fich auch die Ueberzeugung, der Glaube und
das Gewiffen des letzten Schweizerbürgers und Chriftenmenfchen ohne
weitere Befinnung zu unterziehen haben, dann muß man fich unwillkürlich

fragen, was denn unter der abfoluten Herrfchaft diefer neuen



Ordnung aus der Autorität Gottes, feines Wortes und feines Willens,
aus der Heiligkeit des Gewiffens und feines kategorifchen Imperativs,
aus der Gültigkeit einer für alle verbindlichen Wahrheit und eines für
alle verbindlichen Rechtes, ja was fchließlich auch nur aus der Ueber-
zeugungstreue einer echten fchweizerifchen Gefinnung werden foil. Uns
will fcheinen, daß diefer Grunderlaß der Abteilung Preffe und
Funkfprueh im Armeeftab vom 8. September 1939 einen „Grunderlaß"
ganz anderer Herkunft und Autorität in Frage flelle, — daß diefe
Grundfätze der Preffekontrolle derfelben Abteilung im Armeeftab
vom 6. Januar 1940 „Grundfätze" von ganz anderer Bedeutung und
Gültigkeit außer Kraft fetzen, und daß all die vielen, im Wechfel der
Weltereigniffe fich folgenden Weifungen der Preffezenfur bei folch
angemaßter Normhaftigkeit fchließlich gar jene geiftigen Grundlagen,
auf denen die fchweizerifche Eidgenoffenfchaft feit den Tagen ihrer
Gründung befteht, unterhöhlen und erfchüttern könnten, während doch
deren Verteidigung auch dem Dienft der Armee in allen ihren Zweigen

— bis hin zu der Abteilung Preffe und Funkfprueh — den Sinn
gäbe! Und wenn man in jedem Urteil, das fich zwar nicht gerade an
den Grundfätzen der Preffekontrolle und an den Weifungen der
Zenfurbehörden, wohl aber am chriftlichen Glauben, am menfchlichen
Gewiffen und an den Grundfätzen wahrhaft fchweizerifcher Gefinnung

orientiert, fchon ein „Richten" fieht, deffen fich der Schweizer
als Bürger eines Landes, das im Ringen der Völker flillefitzt, zu
enthalten habe, dann mag man fich auch fragen, ob folch ein Verzicht
auf ein felbfländiges Urteil und folch eine geiftige Anpaffung an unfer
äußeres „Stillefitzen" nicht fchließlich zur Selbftpreisgabe jenes
Schweizertums führen muß, das man doch mit aller „geiftigen
Landesverteidigung" erhalten möchte!

Was die eidgenöffifche Rekurskommiffion ihrerfeits an Verftoßen
gegen die Preffevorfchriften namhaft macht, mutet uns recht feltfam
an, und fie hätte folche Beanftandungen wohl beffer dem Preffechef
des Territorialkommandos 6 oder der Preffekommiffion zur
Komplettierung jener Symptome für die vorfchriftswidrige
Gefamteinftellung der Zeitfchrift überlaffen. Nach ihrem Zitat vom
europäifchen Krieg als einem Krieg zwifchen Chrift und Antichrift könnte
man faft annehmen, Ragaz habe fich zu der Aeußerung verfliegen, daß
ein Churchill oder Roofevelt in diefem Kriege Chriftus repräfentiere,
während uns in einem Hitler oder Muffolini der Antichrift in Perfon
entgegentrete. Tatfächlich hat aber Ragaz in einem allgemeinen Afpekt
— und auf folche kommt es ihm bei feiner Deutung des Gefchehens
ja immer in erfter Linie an — feiner Ueberzeugung Ausdruck gegeben,
daß der neue Weltkrieg „in letzter Inftanz einer zwifchen Demokratie
und Diktatur, Geift und Gewalt, ja fogar Chrift und Antichrift" fei,
und um ja nicht mißverftanden zu werden, fügte er noch die Worte
bei: „wenn auch in verhüllten und getrübten Formen"! Ein höchft fon-



derbares Mißv erflehen und Mißdeuten leiftet fich aber die
Rekurskommiffion gar, wenn fie aus dem Ausfpruch über die apokalyptifchen
Reiter auf S. 172 der „Neuen Wege" herauslieft, daß Ragaz die deutfchen

und italienifchen Armeen mit diefen Reitern verglichen habe.
Jeder Lefer jener eindrucksvollen Stelle in der johanneifchen Apo-
kalypfe oder auch nur jeder Kenner der Dürerfchen Darftellung diefer
unheimlichen Vifion weiß, daß mit diefen Reitern Krieg, Hunger, Pell
und Tod gemeint find, und Ragaz hat einfach das furchtbare Kriegs-
fchickfal, das nun auch über Jugoflawien und Griechenland hereinbrach,

unter biblifche Schau geftellt, wenn er im Gedanken an die
heimgefuchten Völker den angefochtenen Satz fchrieb: „Und nun toben
die apokalyptifchen Reiter über ein neues Land, und bebend folgt die
Welt dem furchtbaren Schaufpiel." Gehört es denn wirklich zum
„Stillefitzen unferes Landes im Ringen der Völker", daß wir nicht
einmal mit diefem biblifchen Bilde dem Gefchehen diefer Zeit
Ausdruck geben dürfen, ohne uns eines Verftoßes gegen die durch den
Grunderlaß, durch die Grundfätze der Preffekontrolle und durch die
Weifungen der zufländigen Behörden beftimmte Ordnung fchuldig
zu machen?

Auf Grund folcher Verftöße, zu denen die Gefamt-Tendenz der
Zeitfchrift führt oder doch führen kann, ift nun alfo die Vorzenfur
endgültig und für unbeftimmte Zeit über die „Neuen Wege" verhängt
worden. Wie wir bereits in unferer Erklärung bekannt gegeben haben,
ill Herr Ragaz indeffen nicht gewillt, die Redaktion der „Neuen
Wege" unter der geforderten Händigen Anpaffung an die durch die
Erlaffe, Grundfätze und Weifungen der Preffezenfur gefchaffene „Ordnung"

weiterzuführen. Auch die Vereinigung „Freunde der Neuen
Wege" hat an ihrer Generalverfammlung vom 13. Juli der Stellungnahme

ihres Redaktors beigepflichtet, da fie weder Herrn Ragaz
zumuten möchte, fich unter das demütigende Joch diefer über ihn
verhängten Maßnahme zu beugen, noch auch felber es verantworten
könnte, ihre Zeitfchrift künftig unter einer Vorausfetzung
herauszugeben, die eine ihrer wefentlichflen Aufgaben, nämlich den Dienft an
der Wahrheit, von vornherein bis zur Unmöglichkeit hemmen und
erfchweren müßte. Unter dem Druck der über uns verfügten
Maßnahme und der damit verbundenen Aufhebung der Freiheit des Wortes
verzichten wir einftweilen auf die weitere Herausgabe unferer
Zeitfchrift, behalten uns aber vor, in einem fpäteren Zeitpunkt auf diefen
Verzicht zurückzukommen. Wenn gar Preßorgane, die offen und
verfteckt auf den Untergang einer freien und felbfländigen Schweiz
hinarbeiten, nur für eine befchränkte Zeit verboten worden find und ihr
Wiedererfcheinen grell von allen Plakatwänden herab verkünden
konnten, fo wollen wir immerhin die Hoffnung noch nicht aufgeben,
daß auch einer Zeitfchrift, die fich je und je für eine echte, ihrem
Sinn und Wefen getreue Schweiz eingefetzt hat, nach einer Weile



beredten Schweigens auch ohne folch unwürdige Zumutungen das
Erfcheinen wieder geftattet werde.

Wir werden verfuchen, auch während des uns auferlegten Schweigens

den Kontakt mit unferer Leferfchaft aufrecht zu erhalten, und
wir hoffen, ihr hin und wieder auf andere Weife ein Wort zur Stärkung

des Glaubens und der Hoffnung, fowie zur geiftigen Orientierung
in diefer dunkeln Weltflunde zukommen laffen zu können.

Unfere Abonnenten, die in der überwiegenden Mehrzahl bereits
für das ganze Jahr ihren Abonnementsbeitrag geleiftet haben, erleiden
durch den Verzicht auf die weitere Herausgabe der Zeitfchrift nicht
nur eine fchmerzliche Einbuße geiftiger Art, fondern werden auch nach
der materiellen Seite hin in einem berechtigten Anfpruch verkürzt. Wir
find dankbar, wenn Sie uns den bereits einbezahlten Betrag für ein
Jahresabonnement überlaffen — benötigen wir doch auch weiterhin
Mittel für unfere Arbeit —, können es aber auch verftehen, wenn Sie
angefichts der wenigen gelieferten Hefte eine Rückerftattung des

Betrages für das zweite Halbjahr wünfchen. Entfprechende Gefuche
mögen an die Expedition — Buchdruckerei Reutimann 8c Co. AG. in
Zürich — gerichtet werden.

Für die Vereinigung „Freunde der Neuen Wege":

R. Lejeune.
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